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VORGESCHICHTE Aus zwei Gründen wird es 1951 nötig, über den Nationalbankartikel in der 
Bundesverfassung abzustimmen. Erstens hat die der Freigeldlehre an-
hängende liberalsozialistische Partei 1949 ihre sogenannte Kaufkraftin-
itiative eingereicht. Diese will die Nationalbank auf das Ziel der Preissta-
bilität verpflichten. Der zweite Grund liegt in der Verwerfung der Verfas-
sungsrevision von 1949 (vgl. Vorlage 146). Damals lehnte der Souverän es 
ab, den Bund auch in Friedenszeiten zu ermächtigen, Banknoten als ge-
setzliches Zahlungsmittel zu erklären. Nur durch einen Übergangsbe-
schluss kann der Bund die auf dem Abwertungsbeschluss des Schweizer 
Frankens von 1936 basierende, im Rahmen einer Übergangsordnung der 
Bundesfinanzen sanktionierte (vgl. Vorlage 128) und bereits zweimal ver-
längerte Währungsordnung nochmals befristet weiterführen.  

In seiner Botschaft ans Parlament empfiehlt der Bundesrat die Initiative 
zur Ablehnung und betont gleichzeitig, dass der Gegenvorschlag in keiner 
Weise ein Entgegenkommen an die Initianten bedeute. Vielmehr soll 
endlich der Notenbankartikel an die aktuellen Gegebenheiten angepasst 
werden. Einerseits will der Bundesrat damit die Zuständigkeit der Natio-
nalbank für die im Lauf der Zeit zentral gewordene Kredit- und Wäh-
rungspolitik verankern. Gleichzeitig nimmt der Bundesrat nochmals ei-
nen Anlauf zur Revision des 1949 gescheiterten Absatzes 6 des Noten-
bankartikels. Er bedient sich dabei einer Kompromissformel und erwähnt 
die psychologisch wichtige Golddeckung. Das Parlament folgt vollum-
fänglich dem Bundesrat. 

GEGENSTAND Die Kaufkraftinitiative gibt gemäss ihrem geänderten Art. 39 Abs. 3 der 
Bundesverfassung der Nationalbank die Aufgabe, «den Geldumlauf des 
Landes zum Zwecke der Vollbeschäftigung so zu ändern, dass die Kauf-
kraft des Schweizerfrankens, beziehungsweise der Lebenskostenindex, 
fest bleibt.» Ferner sollen Banknoten uneingeschränkt (und ohne Gold-
deckungspflicht) als gesetzliches Zahlungsmittel erklärt werden. Der Ge-
genvorschlag erweitert zum einen die Aufgaben der Nationalbank und die 
Kredit- und Währungspolitik (Devisen- und Goldpolitik). Gleichzeitig wird 
die Ausnahmekompetenz des Bundes erweitert. Er kann die Einlösungs-
pflicht für Banknoten und die Rechtsverbindlichkeit für ihre Annahme 
nicht mehr nur in Kriegszeiten, sondern auch «in Zeiten gestörter Wäh-
rungsverhältnisse» aufheben. Die Golddeckung des Notengelds wird in 
Absatz 7 explizit verankert. 

ABSTIMMUNGSKAMPF Die liberalsozialistische Partei empfiehlt die Initiative zur Annahme, der 
Landesring der Unabhängigen gibt die Stimme frei. Diese beiden Parteien 
lehnen auch den Gegenvorschlag ab, während alle anderen Parteien und 
auch die grossen Wirtschaftsdachverbände ein Ja zum Gegenvorschlag 
und ein Nein zur Initiative empfehlen. 

Die Befürworter preisen ihre Initiative als Mittel zur Erreichung der Preis-
stabilität. Sie verweisen auf die mit der Geldentwertung einhergehenden 
Kaufkraftverluste der Löhne und Ersparnisse. «Noch schrecklicher» als 
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die Geldentwertung sei die Deflation, die 1920 bis 1926 und 1930 bis 1936 
die Schweiz ereilt habe. Die damit einhergehende Kaufunlust und Schul-
denaufwertung habe «Absatzstockung, Arbeitslosigkeit, Konkurse, Zu-
sammenbrüche am laufenden Band, das grosse Bauernsterben» bewirkt, 
so der LdU-Nationalrat Werner Schmid im TA vom 10.4.1951. Deshalb sei 
die Nationalbank zu verpflichten, durch die Steuerung des Geldumlaufs 
solche Krisen zu verhindern. Die damit verbundene Aufhebung der festen 
Wechselkurse mit anderen Währungen sei nicht nur in Kauf zu nehmen, 
sondern verhindere auch die den Export behindernde Frankenstärke. 
Für die Anhänger der Freigeldlehre ist eine Aufhebung der Golddeckung 
kein Problem, sondern ein Segen. Die Einlösungspflicht der Banknoten 
sei praktisch ohnehin nicht durchführbar.  

Die Gegner bezeichnen die Ziele der Kaufkraftinitiative (Vollbeschäfti-
gung und Preisstabilität) als zwar unterstützungswürdig, das Mittel der In-
itiative und die Freigeldlehre an sich jedoch als untauglich. Die National-
bank sei nicht in der Lage, im Importland Schweiz durch ihre Geldpolitik 
die vorab im Ausland verursachten Preisschwankungen aufzufangen. Eine 
Aufwertung des Frankens zur Abfederung von höheren Importpreisen 
beispielsweise gehe einher mit einer Teuerung der Exportartikel und 
schädige den Fremdenverkehr, was Arbeitsplätze gefährde. Die bürgerli-
chen Gegner operieren zusätzlich mit der Angst vor einem starken Staat. 
Mit einem Ja zum Gegenvorschlag sei endlich der bereits seit 1936 be-
schrittene Weg verfassungsrechtlich zu verankern. 

ERGEBNIS Bei einer Stimmbeteiligung von 53,1% nehmen bloss 12,4% der Stimmen-
den und kein einziger Stand die Kaufkraftinitiative an. Der Gegenvor-
schlag des Bundes hingegen erreicht national 69,0% Jastimmen und 
durchwegs solide Jamehrheiten von mehr als 60%. Am besten schneidet 
die Initiative in Baselland ab, wo sie 21,2% Jastimmen auf sich vereint. In 
katholischen Gebieten und in der Westschweiz liegt die Zustimmung fast 
durchgängig unter 10%. 
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